
II-- cJ? der Beilagen zu den slel1o::;raphi;;chen Protokollen des Nali()!1illrates 

XUL Gesetzgebungsperiode 

der 

und 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Stufenstrafvollzug 

Im Zuge der Beschlußfassung über das Strafvollzugsgesetz im 

Rahmen der XI. GP. herrschte aUch ,,,ei tgehend übereinstinID18nde 

Auffassung über die gesetzliche Festlegung des sogenannten 

Stufenstrafvollzuges (§§ 1)6 ff stVG.). 

Nun ist vor kurzem in den Juristischen Blättern 1971 (S. 502 f) 

up ter der Überschrif't I Die l\löglichl{:ei t der Resozialisierung 

von Strafgefangenen in der Praxis des Strafvollzuges' ein Auf

satz von Dr. Wolfgang Doleisch erschienen, in welchem diese 

gesetzliche Regelung eindeutig abgelehnt 'idrd. Dies "ära nicht 

~eiter von Bedeutung, wenn es sich bei dem Verfasser nicht UD 

einen Ministerialrat im Bundesministerium für Justi~ handeln 

würde, der seit langem mit der Leitung der Abteilung 21 dieses 

Ressorts betraut :ist, zu deren Aufgaben u.a. die PlanuD.g und 

Organisation des Straf'vollzuges und die Ni tidrkung an der Ge

setzgebung auf diesem Gebiet gehören. Der Verfasser des Aufsatzes 

,,,ar_ auch ",ührend der Schaff'ung des Stral~vollzugsgeset7,es in 

dieser Funktion tätig und "vrde den Legisla ti varbei ton beiGe

zogen. Nunmehr ,,,urde er - ,,,ie inzwischen bekanntce\,-orden ist -' 

vom BUndesminister für W'issenschaft und Forschung auch zum 

Vortragenden für Strafvollzugswesen an der Linzer Hochschule 

berufen Q 

Es bIC3steht somi t ,,'ohl Grund zu der Annahme, claß das Justi7.rC~S50rt 

seine Auf'fassunG" über die Vollzichbarkci t eines gel tenden Ge

setzes geändert haben könnte. 
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1) 1<1i'X'd in dem el."1>f~fh~ni;;0:n 1tu.:r$::d;~:; ih.lT di.i[: Pr:iY8'bmein1..mg des 

V'or:f.asGers ~riedl~:r.'geg.:c;b(;n ()d0:r' "t:rird diese A.z~$icht aU.eh 

Strafvollzugsgasotzes vcrtrstcn 1 
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